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Wichtige Hinweise

Bestellung
Bestellungen haben schriftlich zu erfolgen, für Fehllieferungen bei 
nicht schriftlich erfolgter Bestellung wird keine Haftung übernom-
men. Bei der kurzfristigen Absage von reservierten Touren (bis zu 
48 Std. vor Anlieferung), ist es i.d.R. nicht mehr möglich, den dafür 
vorgesehenen LKW kostendeckend einzusetzen. Hierfür stellen wir 
eine Aufwandsentschädigung von 160,00 € in Rechnung. Bei Stor-
nierung bereits kommissionierter Ware werden 30% des Waren-
wertes in Rechnung gestellt.

Fracht 
Unsere Preise beinhalten Frachten und gelten für volle Züge bei frei 
befahrbarer Baustelle, bauseits abgeladen ohne Zeitverlust.

Bei Mindermengen berechnen wir einen pauschalen Zuschlag:
< 20 Paletten 1,0m x 1,0m < 30 Paletten 0,75x1,0m   90,- € pauschal

< 12 Paletten 1,0m x 1,0m < 18 Paletten 0,75x1,0m 125,- € pauschal

< 8 Paletten 1,0m x 1,0m < 12 Paletten 0,75x1,0m 165,- € pauschal

< 4 Paletten 1,0m x 1,0m < 6 Paletten 0,75x1,0m 195,- € pauschal

Weiterhin übernehmen wir keine Haftung für Transport- und Ent-
ladeschäden.

Entladegebühr
•  Für die Entladung mit LKW-Kran berechnen wir 
  5,25 € je Hub . Pal. 1,00 x 1,00 m
  3,50 € je Hub . Pal. 1,00 x 0,75 m

Voraussetzung hierfür ist die Befahrbarkeit der Entladestelle  
mit schwerem Lastzug und eine geeignete Entlademöglichkeit.  
Die Entscheidung über die Befahrbarkeit der Baustelle liegt 
bei dem LKW-Fahrer. Die im Einsatz befindlichen LKW-Kräne  
haben ein Max.-Reichweite von 9 Metern. Größere Reichweite auf 
Anfrage und gegen Aufpreis.
Für das Umladen von Motorwagen und Hänger berechnen wir zu-
sätzlich 90,- € pauschal. 
Für eine zweite Abladestelle im Umkreis von 20 km zur ersten  
Abladestelle berechnen wir 55,- € (> 20 km auf Anfrage).

Verladezeiten:
Wöllstein: Januar und Februar 07:00 – 17:00 Uhr
   März bis Dezember 06:00 – 17:00 Uhr
Alzenau:  Ganzjährig 06:00 – 17:00 Uhr
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass der Beginn der letzten  
Verladung um 16:45 Uhr ist.

Entladezeit
  In den Frachten ist eine Entladezeit von 1 Stunde je Zug, bzw. eine
halbe Stunde je Wagen einkalkuliert. Bei Überschreitung wird ein 
Betrag von 50,00 € je angefangene halbe Stunde in Rechnung ge-
stellt.

Lieferung
•   Bei Anlieferung durch uns sind wir bestrebt, die von Ihnen 

gewünschten Liefertermine einzuhalten. Da unsere Liefer- 
terminzusagen grundsätzlich unverbindlich sind, können wir 
weder Zeitvorgaben akzeptieren, noch für nicht termingerech-
te Lieferungen in Rechnung gestellte Folgekosten erstatten.

•   Die Preise gelten frei Baustelle, frei LKW verladen, jeweils zu- 
züglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

•   Verpackung in Schrumpffolie auf Mehrweg-Paletten.
•   Paletten-Leihgebühr   Erstattung bei Rückgabe im Werk
  Paletten  13,00 €  11,00 € 1,00 x 1,00 m
  Paletten  13,00 €  11,00 € 0,75 x 1,00 m
  Euro-Paletten 26,50 €  25,00 € 

Klimaschutzbeitrag (KSB)
• 0,25 €/Stück: grundsätzlich für alle Plan- und Blockziegel,  
 Systemergänzungen wie Stürze, U-Schalen, Deckenrand- 
 Schalen usw..
• 0,15 €/Stück: Plan- und Blockziegel Hlz der Warengruppe 280  
 und 315
• 0,05 €/Stück: Kleinformate der Warengruppe 320 und 325.
• 0,02 €/Stück: Mörtelpads

Warenrücknahme
•  Warenrücknahme kann nur nach vorheriger schriftlicher An-

meldung und Bestätigung durch den zuständigen Vertriebsmit-
arbeiter erfolgen. 

• Bei Warenrücklieferung in einwandfreiem und verkaufsfähigem 
Zustand (nur volle Paletten), berechnen wir 30% Rücknahme- 
gebühren vom Netto-Warenwert sowie die tatsächlich anfal-
lenden Frachtkosten, mindestens jedoch 165,00 € Frachtpau-
schale. Eine Rücknahme ist nur für einwandfreie und für den 
Wiederverkauf geeigneter Ware möglich. Ware, die für den 
Wiederverkauf nicht geeignet ist, wird durch JUWÖ kostenfrei 
entsorgt.

• Für Abholungen von Paletten durch unsere Spediteure be-
rechnen wir einen Frachtanteil von 2,00 €/Stück. Die Min-
destmenge beträgt 50 Paletten. Bei Abholung werden min-
destens 100,00 € berechnet. Angelieferte Paletten müssen 
sortenrein und mit einem Kranfahrzeug erreichbar gestapelt 
sein. Für nicht von JUWÖ gelieferte Paletten wird keine Gut-
schrift erteilt. Diese werden kostenfrei durch JUWÖ ent-
sorgt. Für diese Paletten erfolgt keine Lagerhaltung durch 
JUWÖ. Eine spätere Abholung durch den Kunden ist insofern  
nicht möglich. 

• Dünnbettmörtel, Mörtel und Mörtel-Pads sind vom Umtausch 
ausgeschlossen.

AGB
Allen Aufträgen liegen unsere auf Seite 50 abgedruckten Lie-  
ferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Gültigkeit
 Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preislis-
ten ihre Gültigkeit.


